
    

 
 

 

Die monatlichen Kosten auf einen Blick  
 

Leistungsart Pflegegrad 1 Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 Pflegegrad 4 Pflegegrad 5 

Pflegebedingte Aufwendungen  24,17 € 45,37 € 61,55 € 78,41 € 85,97 € 

abzüglich Leistung Pflegekasse  4,11 € 25,31 € 41,49 € 58,35 € 65,91 € 

Eigenanteil Pflegeaufwand tgl.(EEE*) 20,06 € 20,06 € 20,06 € 20,06 € 20,06 € 

Unterkunft tgl. 13,50 € 13,50 € 13,50 € 13,55 € 13,55 € 

Verpflegung tgl. 11,74 € 11,74 € 11,74 € 11,74 € 11,74 € 

Ausbildungsumlage tgl. 3,78 € 3,78 € 3,78 € 3,78 € 3,78 € 

Investitionsfolgekosten tgl. 26,00 € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 

tägliches Entgelt Eigenanteil 75,08 € 75,08 € 75,08 € 75,08 € 75,08 € 

monatliches Entgelt Eigenanteil 2283,94 € 2283,93 € 2283,93 € 2283,93 € 2283,93 € 

 

 Die Berechnung der monatlichen Entgelte erfolgt auf Basis von durchschnittlich 30,42 Tagen. 

 *(EEE) = Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil 

 

Es stehen Ihnen ausschließlich Einzelzimmer zur Verfügung. 

 

Wir sind gern für Sie ansprechbar. Damit wir uns auf Sie vorbereiten können, freuen wir uns über eine 

Terminvereinbarung unter 040 300 946 401.  

 

 

Pflegeentgelte für stationäre Pflege 

gültig ab 01.12.2020 

Leistungen der Pflegekasse 

Bei vorliegender Einstufung in einen der Pflegegrade 1 bis 5 übernimmt Ihre zuständige 

Pflegekasse einen Pauschalbetrag  

von monatlich maximal    von täglich maximal 

125,00 € im Pflegegrad 1      4,11 € im Pflegegrad 1  

  770,00 € im Pflegegrad 2    25,31 € im Pflegegrad 2 

1262,00 € im Pflegegrad 3    41,49 € im Pflegegrad 3 

1775,00 € im Pflegegrad 4    58,35 € im Pflegegrad 4 

2005,00 € im Pflegegrad 5    65,91 € im Pflegegrad 5 

In der Kurzzeitpflege beträgt der maximale Zuschuss der Pflegekasse 1612,00 € jährlich. Bitte 

setzen Sie sich im Vorfeld mit Ihrer Pflegekasse in Verbindung, um Ihren individuellen Anspruch 

abzuklären. 

 

Sozialhilfe 

Sollten eigene Mittel nicht ausreichen, den Pflegeplatz zu finanzieren, kann die weitere 

Kostenübernahme beim zuständigen Sozialamt beantragt werden. Gerne sind wir Ihnen dabei 

behilflich. 

 

Zusatzleistungen 

Zusatzleistungen sind besondere Komfortleistungen bei der Unterkunft und Verpflegung sowie 

zusätzliche pflegerische oder betreuende Leistungen, die durch den Pflegebedürftigen 

individuell wählbar sind. Ihre Vergütung ist nicht bereits durch die regulären Entgelte für 

Unterkunft und Verpflegung, Pflegeleistungen oder Investitionsfolgekosten abgegolten. Diese 

Leistungen sind bei Inanspruchnahme gesondert zu vereinbaren und abzurechnen. 

Nähere Einzelheiten erhalten Sie bei unseren Mitarbeitern in der Verwaltung und in einer 

Anlage zum Heimvertrag. 

 
 

 

 

Bankverbindung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 Stationäre Pflege 
     Kosteninformation 

Eine Einrichtung 

der Mediko-Gruppe 

 

Helmsweg 32 

21073 Hamburg - Harburg 

 

Tel.: +49 (40) 30 09 46 - 0 

Fax: +49 (40) 30 09 46 - 499 

 

E-Mail: verwaltung@harburg-seniorenresidenz.de 

 

www.harburg-seniorenresidenz.de 

 B e i  u n s  i s t  d a s  L e b e n  b u n t e  V i e l f a l t .  
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